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EUCHNER

More than safety.

» Safety Services
= Beratung und Dokumentation fur Hersteller und Betreiber

» Safety Engineering
= Umbau und Retrofit von Maschinen
=  Konstruktion, Programmierung, Montage,
Installation und Probebetrieb
» Safety Inspection

» Inspektion von berthrungslos wirkenden
Schutzeinrichtungen und kraftbetatigten Turen/Tore

= Elektrische Prufung nach EN 60204-1 und DGUV V3
= Erstmalige und regelmaldige Prufung von Schutzeinrichtungen

» EUCHNER Akademie

= Schulungen fur Betreiber und Hersteller
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Agenda

» Beschaffung von Maschinen
» Definition von Betriebsarten
» Betreiberpflichten im laufenden Betrieb

» Modifikation von Maschinen
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Beschaffung von Maschinen




EUCHNER

Beschaffung von Maschinen MGt

» Kauf einer Maschine

= Neumaschine c € é

= Einhaltung der europaischen Gesetze und
harmonisierten Normen EI

» CE-Kennzeichnung und EG/EU-Konformitatserklarung

fob

= Betriebsanleitung
= BestimmungsgemaRe Verwendung
= Plane zu Wartung und Instandhaltung

AIRAERL TR

= Angaben zu Restrisiken
= Gebrauchtmaschine
= Baujahr nach 1995 mit CE-Kennzeichnung
= Anforderungen der BetrSichV — Uberpriifung auf ,,Stand der Technik“




EUCHNER

Beschaffung von Maschinen MGt

» Empfehlungen zur Gestaltung des Kaufvertrages - Neumaschine

= Einsicht in die Risikobeurteilung .
= Spezifikation der Sicherheitsfunktionen

= Verifikations- und Validierungsnachweise

= Rechnerischer Nachweis der Sicherheitsfunktionen |
(z. B. Sistema-Berechnungen)

= Prufprotokolle der Sicherheitsfunktionen (Safety Check)
und Endabnahme zusammen mit dem Hersteller '
am Einsatzort

= Dokumentation der Prufungen nach EN 60204-1 (DGUV V3)
z. B. Messungen von Schutzleiter- und Isolationswiderstand
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Beschaffung von Maschinen MGt

» Empfehlungen zur Gestaltung des Kaufvertrages - Gebrauchtmaschine

= Dokumente die mit der Maschine vom Hersteller é
ausgeliefert wurden:

= Konformitatserklarung

= Plane zur Wartung und Instandsetzung z.B. Schaltplane |
= Betriebsanleitung

1 \

= Dokumente die wahrend des Betriebs erstellt wurden
,Life-Cycle-Doku*:

= Protokolle Uber Prafungen und Abnahmen

= Dokumentation Uber ausgewechselte Teile und Komponenten
= Dokumentation Uber Erweiterungen / Veranderungen an der Maschine
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Definition von Betriebsarten




Definition von Betriebsarten EUCHNER

More than safety.

» Welche Arbeitsaufgabe wird in welcher Betriebsart durchgefuhrt?
= Betrieb mit wirksamen Schutzeinrichtungen @
= Hand - manuelle Steuerung durch den Bediener ﬁ @
= Automatik - vollautomatische Produktion \! @

= Betrieb mit auBer Kraft gesetzten Schutzeinrichtungen
= Einrichten — z.B. Bewegungen bei gedricktem Zustimmtaster
= Automatik mit manuellem Eingriff - manuelle Bedienung z.B. fur Reinigung
= Service - Wartungs-/Instandhaltungsaufgaben durch autorisiertes Personal
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EUCHNER

Manipulationssichere Gestaltung More thai saféty

» Mogliche Anreize zum Umgehen von Sicherheitsfunktionen (EN ISO 13849-1 Kap. 5.2.3)

= Die risikomindernde Malinahme
= verhindert die Ausfuhrung der Aufgabe
= verlangsamt die Produktion / beeintrachtigt Tatigkeiten des Benutzers
= wird angesehen als nicht geeignet, notwendig oder angemessen.

= Die Gefahrdung wird vom Personal nicht als solche erkannt.

= Uneingeschrankter Zugriff auf die Hardware- und Softwarekomponenten,
die die Sicherheitsfunktionen umsetzen.

Anreize mussen bereits im Entwurf der Sicherheitsfunktionen minimiert werden!
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More than safety.

Betreiberpflichten
im laufenden Betrieb
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EUCHNER

Betreiberpflichten im laufenden Betrieb NorE ESaTE

» Warum eine Gefahrdungsbeurteilung, meine Maschine hat doch CE!?

Das Vorhandensein einer CE-Kennzeichnung am Arbeitsmittel
entbindet nicht von der Pflicht zur Durchfihrung
einer Gefahrdungsbeurteilung. (BetrSichV § 3 Abs.1) éE

=
C

Die Gefahrdungsbeurteilung ist reqgelmaRiq zu uberprifen.

Dabei ist der Stand der Technik zu berucksichtigen.
(BetrSichV § 3 Abs. 7)

Stand

der
Technik%
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Betreiberpflichten im laufenden Betrieb EUCHNER

More than safety.

» Grundpflichten des Arbeitgebers: Durchfuhrung von Prifungen am Arbeitsmittel
(BetrSichV § 4 Abs. 5)

= Vor der erstmaligen Verwendung
= Uberpriifen der Wirksamkeit der SchutzmaRfRnahmen

= Vor der jeweiligen Verwendung
= Kontrolle auf offensichtliche Mangel

Priifung

nach

= Regelmaliq:
= Uberpriifen der Funktionsfahigkeit von Schutz- und Sicherheitseinrichtungen
[ e

Durch (regelmaBige) Priufungen und Kontrollen muss

den Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsmittel
zur Verfugung gestellt werden!
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More than safety.

Modifikation von Maschinen
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EUCHNER

Modifikation von Maschinen
More than safety.

» Grunde fur Veranderungen an Maschinen

= Produktanpassungen @

Prozessanpassung

Retrofit / Umbau %E
] i i
ooooo ooooo

Betriebssicherheitsverordnung /g
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EUCHNER

Modifikation von Maschinen
More than safety.

» Warum muss man bei Veranderungen von Maschinen eine Prufung auf wesentliche
Veranderung machen?

= BetrSichV §10 (5)
,Er hat auch zu beurteilen, ob er bei den Anderungen von Arbeitsmitteln
Herstellerpflichten zu beachten hat, die sich aus anderen Rechtsvorschriften,
insbesondere dem Produktsicherheitsgesetz ... ergeben.”

= Beurteilung auf wesentliche Verdnderung Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales
mit dem Interpretationspapier des BMAS Produktsicherheitsgesetz/9. ProdSV (Maschinenverordnung)

Interpretationspapier zum Thema "Wesentliche Verdnderung von Maschinen"

(Bek. des BMAS vom 09.04.2015 — 111b5-39607-3 — im GMBI 2015, Nr. 10, S. 183-186)

Dieses Interpretationspapier ist die Uberarbeitete, an das neue Produktsicherheitsgesetz’
(ProdSG) und die neuesten Erkenntnisse der Risikobeurteilung angepasste Fassung des In-
terpretationspapiers des BMA und der Lédnder zum Thema ,Wesentliche Verdnderung von Ma-
schinen®, Bekanntmachung des BMA vom 7. September 2000 - 11ic3-39607-3 - Bundesarbeits-
blatt 11/2000 S. 35.
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file:///C:/DATEN/___________________________Schulung FUSI/_____________Probeveranstaltung/Schulungspräsentationen/9_Umbau von Maschinen/Unterlagen/interpretationspapier-veraenderung-maschinen.pdf

Modifikation von Maschinen

EUCHNER

More than safety.

» Unterschiedliche gesetzliche Anforderungen

Anderung ist eine wesentliche
Veranderung einer Maschine

4

» Der Veranderer wird zum
Hersteller und unterliegt den
Pflichten nach MRL/MVO

» Betrachtung als Neuprodukt

» Neues Konformitatsbewertungs-
verfahren
= neues CE C €

Anderung ist keine wesentliche
Veranderung einer Maschine

4

Umbau nach Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV) mit
Uberprifung der gesamten Maschine
auf Stand der Technik
Uberarbeitung der kompletten
Dokumentation der Maschine Q

D

%
¢
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Fazit More than safety.

» Maschinensicherheit beginnt bei der Beschaffung g

» Anforderungen mussen fruhzeitig definiert werden — =
Manipulationssicherheit durch gute Planung —

» Eine CE-Kennzeichnung ist keine Garantie fur sicheren Betrieb @ :
n

» Maschinen mussen regelmalig gepruft werden und dem Stand der Technik entspreche

» Veranderungen an Maschinen mussen auf ,wesentliche Veranderung®
gepruft und dokumentiert werden

EUCHNER Safety Service unterstutzt sie als erfahrener Partner

in Themen rund um die Maschinensicherheit!

19



EUCHNER

More than safety.

Sie haben Fragen?

Schreiben Sie uns — das Team der EUCHNER Akademie hilft Ihnnen gerne weiter.

Oder besuchen Sie uns hier auf der Messe — Stand 445!
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